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T 48/82 

SACHVERHALT UND ANTRGE 

I. Die am 9. August 1978 eingegangene und am 7. März 1979 ver-

öffentlichte europäische Patentanmeldung 78 100 630.9 mit der 

Veröffentlichungsnuinmer 0 000 901, fUr weiche die Prioritt 

derdeutschen_Voranmeldung vom 16. August 1977--in Anspruch--------------- - 

genommen wird, wurde durch die Entscheidung dér PrUfungsab-

teilung 025 des Europäischen Patentamts vom 6. November 1981 

auf der Grundlage der am 22. Oktober 1979 eingereichten drei 

PatentansprUche zuruckgewiesen. Anspruch 1 hat folgendén 

Wortlaut: 

1. Verfahren zur Herstellung von Hydroxylanimoniumsulfat durch 

katalytische Reduktion von Stickstoffmonoxid mit Wasser-

stoff in verdUnnten wä3rigen Losungeri von Schwefelsäure 

oder Animoniunibisulfat in Gegenwart von suspendierten Pla-

tintrgerkata1ysatoren bei erhöhter Temperatur, dadurch 

gekennzeichnet, daB man je Liter Reaktionslösung 35 bis 

700 g Platintragerkatalysatoren anwendet. 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, daB der Gegenstand 

der AnsprUche nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beru-

he. Es sei aus verschiedenen Entgegenhaltungen, insbes. aus 

DE-B- 1 177 118 (1) bekannt, daB Hydroxylainmoniumsulfat durch 

katalytische Reduktion hergesteilt werden kann. GemäB (1) sei 

es bereits moglich, mit einer Katalysatorkonzentration von 25 

g/1 (1 % Platin) eine Raum-Zeit-Ausbeute (RZA) zu erzielen, 

die durch die niedrigsten Werte der bier beanspruchten Kon-

zentrationen (z.B. 40 g/l 0,5 % Pt), nicht wesentlich ver-

bessert wUrde. Es ware für den Fachntann naheliegend gewesen, 

die Tragerinenge unter Beibehaltung desselben Platingehalts zu 

erhbhen. Dagegen seien zugegebenermal3en die Ergebnisse viel 

besser im höheren Bereich der Katalysatorkonzentration (z.B. 

100 bis 200g/1); ein darauf beschränktes Verfahren könnte als 

erfinderisch anerkannt werden. 
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III. Gegen die Entscheidung vom 6. November 1981 hat die Annielde-

nfl am 4. Januar 1982 unter Zahiung der GebUhr Beschwerde er-

hoben und diese am 4. März 1982 wie folgt begrUndet: Die Ver-

besserung der Raum-Zeit-Ausbeute sei schon bei 40 g/l Kataly-

sator wesentlich. Aus keiner der Entgegenhaltungen sei em 

Hinweis zu entnehmen, daB die Erhöhung der Gesamtkonzentra-

tion des Katalysators, d.h. Platin mit Träger, einen vorteil- 

- 

Moglichkeit einer Verringerung des Platineinsatzes bei den 

niedrigen Katalysator-Konzentrationen nicht zu erwarten ge-

wesen. 

Die BeschwerdefUhrer beantragte, die angefochtene Entschei-

dung aufzuheben und das Patent mit den folgenden drei An-

sprUchen zu erteilen: 

1. Verfahren zur Herstellung von Hydroxylainmoniumsulfat durch 

katalytische Reduktion von Stickstoffmonoxid mit Wasser-

stoff in verdünnten wäl3rigen Lösungen von Schwefelsäure 

oder Ammoniumbisulfat in Gegenwart von suspendierten Pla-

tinträgerkatalysatoren bei erhöhter Temperatur, dadurch 

gekennzeichnet, daB man je Liter Reaktionslösung 40 bis 

700 g Platinträgerkatalysator anwendet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man 

je Liter Reaktionslösung 40 bis 400 g Platinträgerkataly-

satoren anwendet. 

3. Verfahren nach den AnsprUchen 1 und 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB man Platin-Graphit-Trägerkatalysatoren ver-

wendet. 
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IV. Den Einwendungen der Beschwerdekammer gegen die obengenannten 

AnsprUche ist die BeschwerdefUhrerin dadurch begegnet, daB 

sie durch weitere Vergleichsversuche Beweis Uber die Vorteile 

des beanspruchten Verfahren mit verschiedenen Katalysatorkon-

zentrationen vorgelegt hat. Diesmal waren die Versuche streng 

unter vergleichbaren Umständen ausgefUhrt. Die Ausbeuten der 

Reaktionen wurden bei der Auswertung der RZA-Werte nicht 

auBer Acht gelassen. 

ENTSCHE IDUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der Re-

gel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Gegen die derzeitige Fassung der AnsprUche bestehen keine for-

malen Einwände, da sie durch die ursprünglichen Unterlagen hin-

reichend gestUtzt wird. Die geänderte Untergrenze für die Kata-

lysatormenge im Hauptanspruch entspricht den von Beispiel 1. 

3. Die technische Aufgabe der Zrfindung war es, bei der Herstel-

lung von Hydroxylammoniuinsulfat durch katalytische Reduktion 

von Stickstoffmonoxid die Raum-Zeit-Ausbeute (RZA) zu erhöhen. 

Die beanspruchte Losung dieser Aufgabe ist durch die Anwendung 

von 40 bis 700 g Platinträgerkatalysator je Liter der im Ubri-

gen sonst schon bekannten Reaktionslösung gekennzeichnet. 

4. Es ist aus der Beschreibung und durch den vorgelegten Beweis 

deutlich erkennbar, daB die Erhohung der Katalysatorkonzentra-

tion zu 100 oder 200 g/l die RZA-Werte (wenn notwendig umge-

rechnet von Zufuhr des Stickstoffmonoxids zum Ausstol3 von 

Hydroxylaniin) bis 0,7 oder holier steigen lassen. Nach den zahi-

reichen Methoden, die im Stand der Technik offenbart waren, 

konnte man mit Katalysatorkonzentration von 1 bis 34 g/l RZA 

. . / . 
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Werte zwischen 0,2 und 0,5 errèichen. Es war doch auffällig, 

da3 die niedrigste beanspruchte Konzentration des Katalysators 

nach der vorliegenden Erfindung (40 g/l) nur einen auf Zufuhr 

bezogenen RZA-Wert von 0,52 ermöglichen konnte, während die 

nächstliegende Technik gemä3 DE-B- 1 177 118 schon mit 25 g/l 

einen entsprechenden RZA-Wert von 0,51 erzielte. Der bean-

spruchte Grenzbereich wurde daher im PrUfungsverfahren zu Recht 

als dem Stand der Technik naheliegend zurUckgewiesen. 

5. Der im Besdhwerdeverfahren vorgelegte Beweis hat jedoch glaub-

haft gemacht, daB unter im Ubrigen identischen Umständen die 

Verwendung von 40 g/l Konzentration im Vergleich mit der be-

kannten Technik doch Uberlegene Erfolge bringt. In den ersten 

drei Stunden der Reaktion ist der durchschnittliche, auf Aus-

stoi3 bezogene RZA-Wert etwa 50 % besser als im Fall, in dem mit 

der Methode nach DE-B- 1 177 118 in gleicher Weise gearbeitet 

wird. Ailgemein ist die Menge des erzeugten Hydroxylamins bis 

zur siebten Stunde der Reaktion bei ungefahr 20 bis 50 % höher 

als die; die mit der erwähnten Methode zu haben ist. Nur durch 

soiche Ergebnisse war erkennbar, daB die Erfindung auch in 

niedrigen Konzentrationsbereich einen zur Aufgabenlösung rele-

vanten Uberraschenden Effekt bringen kann. 

6. Im Hinblick auf die niedrigen Platinträgerkonzentrationen in 

Stand der Technik war es für den Fachmann nicht naheliegend, 

bei höheren Mengen bessere RZA-Werte zu erwarten. Normalerweise 

wtirde der Fachmann die Optimierung des primären Wirkstoffes, 

d.h. des Platins, versuchen. In diesem Fall wurde es dagegen 

gefunden, daB bei identischen Trägermengen die Xnderung des 

Platingehalts in Träger, in Bereich über dem praktischen Mini-

mum, kauxn Verbesserungen bringt. Die ailgerneine Lehre der Er-

findung liegt daher in der Erkenntnis, die relativ inerte Kom-

ponente zu vergr6l3ern, urn eine verbesserte RZA zu erzielen. 

. . / . . . 



, . 

7. Bei dieser Sachiage fällt der weitere Vorteil, daB bei üedri-

geren Katalysatorkonzentrationen eine Verringerung des Bedarf s 

für Platin auftritt, nicht ins Gewicht. Ausdriicklich sei jedoch 

darauf hingewiesen, daB dieser nur im engen Bereich auftretende 

Vorteil, sofern Uberraschend, für sich allein betrachtet nicht 

geeignet ware die Patentfähigkeit der Erfindung Uber dem gesam-

ten Bereich zu tragen. 

ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Es wird wie folgt entschieden: 

1. Die Enscheidung der PrUfungsabteilung des Europäischen Patent-

amts vom 6. November 1981 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der Aufla-

ge, ein europäisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zu 

erteilen: 

(1) Beschreibung: 

Seiten 1, 3, 5 und 6 der veröffentlichten Patentanmeldung: 

Seiten 2 und 4, eingegangen am 10. September 1983, mit 

Schreiben vom 9. September 1983 

(2) PatentansprUcl-ie: 

Nr. 1 bis 3, eingegangen am 7. Januar 1983 mit der 

BeschwerdeankUndigung vom 4. Januar 1983. 

Der Geschäftsstelleflbe.:tflte 
	 Der Vorsitzende: 
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